
Führerscheinpflicht
bei Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr A 072

Gefährdungen
 Durch mangelnde Eignung
oder Fehlverhalten der Fahrzeug-
führer kann es zu Unfällen im
Straßen- und Baustellenverkehr
kommen. 

Allgemeines
 Selbstfahrende Arbeits-
ma schinen, Stapler und land-
wirtschaftliche Zugmaschinen
bis 6 km/h bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit sind von
der Fahrerlaubnispflicht befreit.
 Die Gültigkeit des Führer-
scheins ist abhängig von der
 zulässigen Höchstgeschwindig-
keit und der zulässigen Gesamt-
masse des Fahrzeuges bzw. der
Kombination.

Schutzmaßnahmen 
 Besitz einer gültigen Fahrer-
laubnis ist die Voraussetzung 
zur Teilnahme am öffentlichen
Straßenverkehr.
 Mindestens zweimal jährlich
sollte der Unternehmer die
 Gültigkeit des Originals der
 Fahrerlaubnis prüfen, wenn die
Beschäftigten mit Firmenfahr -
zeugen oder selbstfahrenden
 Arbeitsmaschinen am öffentlichen
 Straßenverkehr teilnehmen.

Befristungen 
 Wer noch die Fahrerlaubnis-
klassen 2 alt BRD bzw. 5 alt DDR
besitzt:
– darf nur noch bis zur Vollen-

dung des 50. Lebensjahr (vor
dem Lebensjahres) Fahrzeuge
der neuen Klassen C und CE
fahren,

– muss vor der Vollendung des
50. Lebensjahres den alten
Führerschein gegen den  
neuen getauscht haben. 

08/2021

1) Ausnahmen des Mindestalters: Begleitetes Fahren mit 17 Jahren
2) BKrFQG – Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Führerschein-
klasse
B 
mit Anh. BE

BE 

Fahrzeuge ≤ 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
(zGM) und
– Anhänger ≤ 750 kg zGM bzw. 
– Anhänger über 750 kg zGM, wenn die

zGM des Anhängers nicht größer ist als
die Leermasse des Zugfahrzeuges und
die Summe der zulässigen Gesamt -
massen von Zugfahrzeug und Anhänger
nicht größer ist als 3,5 t

Kfz-Bedeutung/Beschreibung

Kombination aus Fahrerlaubnis-Klasse B
und  Anhänger, der nicht unter Klasse B fällt
– Fahrzeuge ≤ 3,5 t zGM
– Anhänger ≤ 3,5 t zGM

18 Jahre
171)

Alter

18 Jahre
171)

C1
Leichtere 
LKW

Kraftwagen zur Beförderung bis 8 Personen,
ausgenommen Fahrer über 3,5 t zGM bis 
7,5 t zGM auch mit Anhänger bis 750 kg zGM

18 Jahre

L

Ein-
schluss

Führerschein-
klasse

Kfz-Bedeutung/Beschreibung Alter Ein-
schluss

L, B

C1E 
Leichtere
 Lastzüge

a. Zugfahrzeug der Klasse C1 (Kfz über 3,5 t
bis 7,5 t zGM) mit einem Anhänger über
750 kg zGM

b. Zugfahrzeug der Klasse B (Kfz ≤ 3,5 t
zGM) mit  einem Anhänger über 3,5 t zGM

Fahrzeugkombination zGM in beiden Fällen
max. 12 t

18 Jahre BE

C 
Schwere 
LKW

Kraftwagen ausgenommen Kraftwagen mit
mehr als 8 Fahrgastplätzen über 3,5 t zGM
(nach oben keine  Beschränkung) 
auch mit Anhänger max. 750 kg zGM

18 Jahre
nach
BKrFQG2)

21 Jahre

C1

CE
Schwere
 Lastzüge

Kraftwagen über 3,5 t zGM (nach oben
keine  Beschränkung) 
und Anhänger über 750 kg zGM

18 Jahre
nach
BKrFQG2)

21 Jahre

BE, 
C1E, T

Fahrerlaubnisklasse B    

Übersicht über Fahrerlaubnisklassen 

 Umstellung Fahrerlaubnis alten
Rechts (bis 31.12.1998 erworben).
Umtausch der früheren Fahr -
erlaubnisklassen 3 alt BRD bzw.
4 alt DDR. Besitzer dieser Fahrer-
laubnisklassen erhalten beim
Umtausch die Klassen B, BE, C1
und C1E ohne Befristung und
 ohne die Notwendigkeit regel-
mäßiger ärztlicher Kontrollunter-
suchungen.

Es werden die Klassen B, BE,
C, CE, C1E, L und T übertragen.
Sollte nicht getauscht werden,
entfällt die Fahrerlaubnis für
die Klassen C und CE.

 Beim Tausch werden die
 Klassen C und CE auf 5 Jahre
 befristet und es muss beim
Tausch bzw. jeder Verlängerung
eine aktuelle ärztliche Beschei-
nigung vorgelegt werden. 

Fahrerlaubnisklasse C1 und C  



Weitere Informationen: 
StVG Straßenverkehrsgesetz
Fahrerlaubnisverordnung
BKrFQG – Berufskraftfahrerqualifika-
tionsgesetz

 Befristungen in den Lkw-
 Klassen gelten für den Erwerb
der Fahrerlaubnis zwischen 
dem 01.01.1999 und dem
28.12.2016:
– nur noch bis zur Vollendung

des 50. Lebensjahres die Klas-
sen C1 und C1E (leichte Lkw
größer 3,5 t bis 7,5 t) fahren,

– die Klassen C und CE (schwere
LKW über 7,5 t) sind nur für 
5 Jahre gültig,

– muss für den Umtausch und
jede Verlängerung der Klassen
C, CE eine ärztliche Bescheini-
gung vorlegen. 

 Für Besitzer einer ab dem
28.12.2016 erworbenen Fahrer-
laubnis der Klassen C1, C1E, C,
CE gilt, dass deren Fahrerlaubnis
altersunabhängig auf 5 Jahre

 befristet wird. Muss für die Ver-
längerung der Klassen C1, C1E, C,
CE eine ärztliche Bescheinigung
vorlegen. 

Ärztliche Kontroll -
untersuchungen
 Erforderliche ärztliche Beschei -
nigungen für den Erwerb wie auch
die Verlängerung der Klassen C1,
C1E, C oder CE ver anlassen. Der
Arzt kann vom Antragsteller frei
gewählt werden.

Gültigkeit von Führerschein -
dokumenten
 ab dem 19.01.2013 ist die
 Gültigkeit auf 15 Jahre begrenzt.
Führerscheinbesitzer müssen
vorhandene Führerscheine nach
den aufgeführten Fristen um-
schreiben lassen. 

 Führerscheindokumente die
bis einschließlich 31.12.1998
ausgestellt wurden, müssen
 gemäß den Fristen in Tabelle 1
bzw. vom 01.01.1999 bis zum
18.01.2013 ausgestellte Doku-
mente gemäß den Fristen in
 Tabelle 2 umgetauscht werden.

Berufskraftfahrer-
qualifikation
 Notwendig für Fahrer die
 beruflich die Fahrerlaubnis der
Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D oder DE nutzen müssen. 
 Führerscheinverlängerung,
 Gesundheitsprüfung und ein
 Befähigungsnachweis sind für
Berufskraftfahrer verpflichtend.
Gewerbliche LKW-Fahrer müssen
alle 5 Jahre eine Weiterbildung
nachweisen.
 Fahrer, welche nur Material
oder Ausrüstung zur Ausübung
des Berufes befördern, sind von
der Weiterbildungspflicht ent-
bunden, z.B. der  Pflasterer,
 welcher Steine zur Baustelle
transportiert, die er dann selbst
verlegt. 

 Klasse L
Sollte die Fahrerlaubnis der
 Klasse L vor 1999 erworben sein,
entfällt die Zweckbindung für 
die Land- oder Forstwirtschaft.  
 Klasse T
Die Fahrerlaubnisklasse T alt
DDR entspricht der Fahrerlaub-
nisklasse L.

 Werden die 25 km/h aus der
Fahrerlaubnisklasse L überschrit -
ten sind gewichtsabhängig fol-
gende Führerscheine not wendig:
– B/BE für selbstfahrende Arbeits -

maschinen bis 3,5 t zGM, 
– C1 für selbstfahrende Arbeits-

maschinen bis 7,5 t zGM,
– C/CE für selbstfahrende Arbeits -

maschinen über 7,5 t zGM.

Führerschein-
klasse

Kfz-Bedeutung/Beschreibung Alter Ein-
schluss

L a. Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur
Verwendung für land- oder forstwirt-
schaftliche Zwecke bestimmt sind und
für solche Zwecke eingesetzt werden,
mit einer bbH3) von max. 40 km/h, auch
mit Anhänger, dann dürfen sie aber nur
mit max. 25 km/h gefahren werden.

b. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen,
 Stapler und andere Flurförderzeuge mit
einer bbH4) von max. 25 km/h, auch mit
Anhänger.

16 Jahre 

T a. Zugmaschinen, mit einer bbH3) a. von
max. 60 km/h,

b. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit
einer bbH3) von max. 40 km/h,

die jeweils nach ihrer Bauart zur Verwen-
dung für land- oder forstwirtschaftliche
Zwecke bestimmt sind und für solche
 Zwecke eingesetzt werden, auch mit
 Anhänger.

16 Jahre
für bbH3)

bis 
40 km/h
18 Jahre
für bbH3)

über 
40 bis
60 km/h

Führer-
schein-
klassen
L

Fahrerlaubnisklassen L und T für Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Übersicht über Fahrerlaubnisklassen

3) bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit
4) für Erd- und Straßenbaumaschinen sowie Stapler beträgt das Mindestalter für

den Fahrer 18 Jahre zum Zwecke der Ausbildung (unter Aufsicht) bereits ab 
16 Jahre zulässig.

Geburtsjahr des
Fahrerlaubnis -
inhabers
vor 1953
1953 – 1958
1959 – 1964
1965 – 1970
1971 oder später

Tabelle 1

Tabelle 2

Tag, bis zu dem der
Führerschein umge-
tauscht sein muss
19.01.2033
19.01.2022
19.01.2023
19.01.2024
19.01.2025

Ausstellungs-
jahr

1999 – 2001
2002 – 2004
2005 – 2007
2008
2009
2010
2011
2012 – 18.01.2013

Tag, bis zu dem der
Führerschein umge-
tauscht sein muss
19.01.2026
19.01.2027
19.01.2028
19.01.2029
19.01.2030
19.01.2031
19.01.2032
19.01.2033



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


